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 Veröffentlicht am 16.09.1986

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §115 Abs2;

Rechtssatz

Besteht das Ermittlungsverfahren nur aus Vorhaltsbeanwortungen durch den Abgabenp8ichtigen und aus der Einsicht

in ihn betre9ende und ihm daher ihrem Inhalt nach bekannte Gerichtsakten, welche er selbst als Beweismittel

angeboten hat, so besteht keine P8icht zu formellem Vorhalt dieser Ermittlungsergebnisse gegenüber dem

Abgabepfichtigen.
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